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BETREFF  Zugang zu amtlichen Informationen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
  hier: Bescheid nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

BEZUG  Ihr Antrag vom 15. Januar 2024  
ANLAGE   

 
 
Sehr geehrter Herr ███ , 
 
vielen Dank für Ihren Antrag auf Informationszugang vom 15. Januar 2024 zu Informationen 
über die Höhe der verfügbaren und verausgabten Haushaltsmittel in den Jahren 2016-2023 für 
den Bundeswettbewerb "Demokratisch Handeln". 
 
Sie  bitten  um  Informationen  über  die  verfügbaren  und  verausgabten  Haushaltsmittel  in  den 
Jahren 2016-2023 für den Bundeswettbewerb "Demokratisch handeln" (Gesamtvolumen): 
 
 Verfügbare (= bewilligte) Mittel Verausgabte Mittel 
2016  159.599,96 €  159.599,96 € 
2017 159.190,92 € 159.190,92 € 
2018 219.835,34 €  214.123,54 € 
2019 434.974,92 €  374.433,21 €  
2020 308.631,00 €  229.314,33 € 
2021 407.980,00 €  324.551,82 € 
2022 437.706,96 €  411.241,57 €  
2023 453.503,42 €  438.248,96 €  

 
Im  Haushaltsjahr  2024  stellt  das  Bundesministerium  für  Bildung  und  Forschung  für  den 
Bundeswettbewerb „Demokratisch Handeln“ rd. 450.000 € bereit. 
 
Die Mittel stehen im EPL 30, Haushaltstitel 3002/68511 „Leistungswettbewerbe und Preise für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs“ zur Verfügung. 



 

 

SEITE 2 Die beantragten amtlichen Informationen werden Ihnen in dem aus der Begründung 
ersichtlichen Umfang erteilt.  
 
Begründung:  
 
Gemäß  §  1  Abs.  1  IFG  haben  Sie  einen  Anspruch  auf  die  begehrten  Informationen,  soweit  es 
sich  um  amtliche  Informationen  handelt.  Amtliche  Informationen  sind  §  2  Abs.  1  IFG  jede 
amtlichen  Zwecken  dienende  Aufzeichnungen,  unabhängig  von  der  Art  der  Speicherung. 
Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen, gehören nicht dazu.  
 
Darüberhinausgehende Ausschlussgründe nach dem IFG sind für die angefügten Dokumente 
nicht ersichtlich.  
 
Diese Antwort ergeht gebührenfrei.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
▍
▍
▍
Im Auftrag 
██████████ ▍
▍
 
 
 
 
 
 
 


